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I. Beschreibung des Dissertationsvorhabens 
 

1. Einleitung 

Lange Zeit folgten Softwareentwicklungsverträge dem sogenannten „Wasserfallmodell“, bei 
dem die geschuldete Leistung im Vorfeld detailliert und abschließend beschrieben wird; dies 
erfolgt typischerweise durch Lasten- und Pflichtenhefte und setzt neben einer umfangreichen 
Planungsphase vor dem eigentlichem Projektbeginn vor allem auch eine klare Vorstellung des 
zu entwickelnden Softwareprodukts durch den/die Auftraggeber:in voraus. 

Demgegenüber wird im Rahmen der modernen Softwareentwicklung nunmehr verstärkt auf 
agile Projektmanagementmethoden – wie insbesondere Scrum1, Kanban2 und Extreme 
Programming3 – gesetzt. Agile Softwareentwicklungsmethoden sind bereits verpflichtender 
Lehrinhalt in der Ausbildung des Lehrberufs „Applikationsentwicklung – Coding“.4 Eine 
Studie der Hochschule Koblenz5 zeigt, dass bereits 91 % der untersuchten Unternehmen 
zumindest teilweise6 auf agile Projektmanagementmethoden setzen, wobei 75 % der agil 
umgesetzten Projekte auf Softwareentwicklungsprojekte entfallen. Bei den agilen Ansätzen der 
Softwareentwicklung wird vor eigentlichem Projektbeginn – vereinfach gesagt – weniger das 
zu entwickelnde Softwareprodukt selbst, sondern vielmehr der Weg zum finalen 
Softwareprodukt festgelegt. Die Erarbeitung der Spezifikation der Software ist nicht Vorgabe, 
sondern Teil des Projektes und erfolgt in enger Kooperation des Entwickler:innenteams mit 
dem/der Auftraggeber:in, wobei das Gesamtprojekt üblicherweise in eine Vielzahl – zeitlich 
gestaffelter – kleiner Entwicklungseinheiten unterteilt wird. Die Vertragsparteien können so in 
enger Kooperation flexibel auf sich ändernde Anforderungen an das zu entwickelnde 
Softwareprodukt reagieren. 

Ein solches Vorgehen, bei dem zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses das zu entwickelnde 
Softwareprodukt lediglich rudimentär anhand einer Produktvision beschrieben ist, steht in 
vermeintlichem Widerspruch zu den hart konturierten Grundsätzen des österreichischen 
Werkvertragsrechts. Hoeren/Pinelli7 sehen in der agilen Programmierung bis zu einem 
gewissen Grad sogar einen „Kontrapunkt zur juristisch vorgeplanten Projektgestaltung“. 

 
1 Scrum ist eine der bekanntesten agilen Projektmanagementmethoden und bietet einen organisatorischen Rahmen, 
der die Regeln für die Zusammenarbeit vorgibt, ohne jedoch konkrete Vorgaben an die tatsächliche Ausführung 
der Arbeit zu geben. Zentrales Element von Scrum sind die sog. „Sprints“, in denen sich die Teams kurzfristige 
Ziele setzen. 
2 Kanban ähnelt Scrum in gewisser Weise, setzt jedoch weniger auf klar definierte „Sprints“, als vielmehr auf eine 
kontinuierliche Anpassung der zu erledigenden Aufgaben. 
3 Extrem Programming ist keine agile Projektmanagementmethode im eigentlichen Sinn, sondern stellt 
Handlungsanweisung für die tatsächliche Umsetzung der Programmiertätigkeit auf. Extreme Programming wird 
daher häufig mit Scrum oder Kanban kombiniert. 
4 Vgl § 2 Z 2 und § 3 Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über die 
Berufsausbildung im Lehrberuf Applikationsentwicklung – Coding (Applikationsentwicklung – Coding-
Ausbildungsordnung) BGBl II 2018/223. 
5 Status Quo (Scaled) Agile 2019/20 - 4. Internationale Studie zu Nutzen und Erfolgsfaktoren (skalierter) agiler 
Ansätze, abrufbar unter: www.process-and-project.net/studien/studienunterseiten/status-quo-scaled-agile-2020. 
6 20 % ausschließlich agil, 28 % selektiv-agil (für einzelne Projekte), 43 % Mischformen zwischen agilem und 
klassischem Projektmanagement. 
7 Hoeren/Pinelli, Agile Programmierung, MMR 2018, 199 (204). 



   
 

   
 

Darüber hinaus stellt sich eine Vielzahl von zivil-, urheber-, datenschutz- und 
vergaberechtlichen (Folge-)Fragen, die im Rahmen dieses Dissertationsvorhabens analysiert 
werden sollen (dazu ausführlich unten Punkte I.2 und II).  

 

2. Umriss des Dissertationsvorhabens und Forschungsfragen 

Einleitend soll Wissen über die Methodik agiler Softwareentwicklung vermittelt werden. Dabei 
sollen die bekanntesten agilen Projektmanagementmethoden – nämlich Scrum, Kanban und 
Extreme Programming – in dem für das Verständnis der im Weiteren dargestellten Rechtsfragen 
erforderlichem Umfang präsentiert werden. Ziel der Arbeit ist es jedoch nicht, agile 
Projektmanagementmethoden im Detail zu analysieren, sondern vielmehr, die damit 
verbundenen Rechtsfragen aufgrund typisierter Gemeinsamkeiten verschiedener Methoden zur 
agilen Softwareentwicklung in abstrakter Weise aufzuarbeiten und so allgemeingültige 
Aussagen im Hinblick auf die agile Softwareentwicklung zu treffen. Die Darstellung der agilen 
Projektmanagementmethoden bietet das notwendige Fundament, auf das die im weiteren 
dargestellte rechtswissenschaftliche Bewertung fußt. 

Zu Beginn der juristischen Auseinandersetzung soll die Frage nach dem Leistungsgegenstand 
und der von dem/der Auftragnehmer:in geschuldeten Leistung stehen. Aus aktueller Sicht wird 
dies auch eine bedeutsame Vorfrage der vertragstypologischen Einordnung (dazu unten im 
Detail) sein. Aufgrund der iterativen Erarbeitung der konkret geschuldeten Leistung in Hinblick 
auf die Softwareentwicklung – wobei die Festlegung dieser Leistungspflicht bereits geschuldete 
Leistung aus dem Vertrag ist – ergeben sich zivilrechtliche Fragen, die im Rahmen des 
Dissertationsprojektes analysiert werden sollen. Dazu zählen vor allem eine zivilrechtliche 
Einordnung der durch „Sprints“ – also zeitlich knapp gehaltenen Teilabschnitten der 
Entwicklung – erzielten Teilergebnisse sowie die Leistungspflicht im Rahmen der 
gemeinsamen Erarbeitung der „Sprint“-Ziele. In weiterer Folge soll der Frage nach der 
Herausgabepflicht des Quellcodes sowie dem wettbewerbsrechtlichen Geheimnisschutz des 
Quellcodes nachgegangen werden. 

Kernstück der Arbeit und zentrale Forschungsfrage ist die vertragstypologische Einordnung 
von Softwareentwicklungsverträgen, die agilen Projektmanagementmethoden folgen. Wie 
insbesondere die deutsche8 und Schweizer9 Literatur und Rechtsprechung10 zeigen, ist die 

 
8 Frank, Bewegliche Vertragsgestaltung für agiles Programmieren, CR 2011, 138; Frank, Agile Projektmethoden 
– Anforderungen an die Vertragsgestaltung, in Redeker/Hoppen (Hrsg), DGRI Jahrbuch 2011 (2012) 127; Ernst, 
Agile Softwareprojekte und Vertragsauslegung, CR 2017, 285; B. Koch, Passt der IP-Oldtimer noch in die 
“Garagen” von heute? – zu den IP-rechtlichen Herausforderungen bei agilen Arbeitsmodellen, Betriebs-Berater 
2017, 387; F. A. Koch, Agile Softwareentwicklung – Dokumentation, Qualitätssicherung und Kundenmitwirkung, 
ITRB 2010, 114; Kremer, Gestaltung von Verträgen für die agile Softwareerstellung, ITRB 2010, 283; Lutz/Bach, 
Agile Softwareentwicklung – Werkvertrag oder doch Dienstvertrag? Betriebs-Berater 2017, 3016; Müller, 
Vertragsgestaltung bei Agilen Softwareentwicklungsverträgen, HMD 2016, 213; Schneider, „Neue“ IT-
Projektmethoden und „altes“ Vertragsrecht Herausforderungen für die Gestaltung von Erstellungs- und 
Anpassungsverträgen, ITRB 2010, 18; Schneider, Zwischenbilanz zum Lebensraum der werkvertraglichen 
„Abnahme“ in IT-Projekten, CR 2016, 634; Schröder/Stiemerling, Agile Vorgehensweisen in der 
Informatikpraxis, ITRB 2019, 183; Staudegger, Zur Qualifikation von Verträgen, die der Überlassung von 
Computersoftware dienen, JBl 1998, 604; Witte, Agiles Programmieren und § 651 BGB, ITRB 2010, 44. 
9 Egli, Agile Softwareprojekte: Rechtliche Qualifikation und vertragliche Umsetzung, Jusletter 31. August 2015. 
10 Vgl OLG Frankfurt am Main 17. 8. 2017, 5 U 152/16, die Qualifikation offenlassend. 



   
 

   
 

grundsätzliche Qualifikation eines Softwareentwicklungsvertrages (Individualsoftware) als 
Werkvertrag11 bei Methoden agiler Softwareentwicklung nicht zwingend aufrecht zu halten. 
Daher soll ausgehend von der gefestigten Rechtsprechung zu „klassischen“ Softwareverträgen 
und den vertragstypischen Elementen eingehend untersucht werden, welche sonstigen 
Vertragstypen für Verträge über die agile Softwareentwicklung in Frage kommen. Neben den 
in der Rechtsprechung anerkannten Kauf-, Werk- und Lizenzverträgen sollen dabei 
insbesondere auch Verträge über die Gründung einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, 
Bestandverträge sowie verschiedene Formen der unselbstständigen Leistungserbringung 
analysiert werden. Zentral wird dabei auch die Frage sein, ob es sich bei den in Frage stehenden 
Entwicklungsverträgen um Dauer- oder Zielschuldverhältnisse handelt. Neben einer 
Darstellung der relevanten Abgrenzungskriterien soll in einem zweiten Teilschritt ausgehend 
von den Besonderheiten der agilen Softwareentwicklung analysiert werden, welche aus dem 
agilen Projektmanagement resultierenden vertraglichen Bestimmungen die 
vertragstypologische Einordnung indizieren. Aus aktueller Sicht ist zu erwarten, dass 
insbesondere die von dem/der Auftragnehmer:in geschuldete Leistungspflicht, die 
Risikotragung und-verteilung, die kooperative Zusammenarbeit der Vertragsparteien samt der 
vertraglich vorgesehenen Entscheidungsfindungsprozesse, die Festlegung des Entgelts, die 
Möglichkeit zur Beendigung der Zusammenarbeit sowie zur (einseitigen) Änderung des 
Projektes von entscheidender Bedeutung sein werden. In einem dritten Teilschritt ist zu 
untersuchen, ob agile Softwareentwicklungsverträge einheitlich einem Vertragstypus 
zugeordnet werden können sind oder derartige Verträge Elemente verschiedener Vertragstypen 
in sich vereinen können. 

Im nachfolgenden Kapitel soll auf einzelne zivilrechtliche Detail- und Folgefragen, die sich aus 
den Besonderheiten der agilen Softwareentwicklung ergeben, eingegangen werden: 

Ausgehend von den zuvor analysierten Leistungspflichten und der vertragstyplogischen 
Einordnung soll der leistungsstörungsrechtlichen Behandlung nachgegangen werden. Im Fokus 
der Untersuchung steht hierbei die Bedeutung der Abnahme von sogenannten „Sprints“ sowie 
die Gewährleistung während des laufenden Projektes durch Teillieferungen nach „Sprints“. 

In weiterer Folge erfolgt eine Analyse und zivilrechtliche Bewertung von typischen 
Entgeltregelungen, die sich aufgrund des Risikos für den/die Auftraggeber:in zu Projektbeginn 
etabliert haben. 

Dem folgt eine kurze Analyse der im Rahmen agiler Softwareentwicklung typischerweise 
vorgesehenen Möglichkeiten zur (vorzeitigen) Beendigung des Vertrages. 

In urheberrechtlicher Hinsicht ist zu analysieren, welche Auswirkung die kooperative 
Zusammenarbeit der Vertragsparteien im Hinblick auf die Urheberschaft hat; dabei ist 
insbesondere aufzuzeigen, ob dadurch ein gemeinsam geschaffenes Werk iSd § 11 UrhG 
geschaffen wird und ob – und wenn ja, in welchem Umfang – durch vertragliche Regelungen 
eine eindeutige Zuordnung der sich aus dem Urheberrecht ergebenden Rechte möglich ist. 

In datenschutzrechtlicher Hinsicht ist zu untersuchen, welche Kriterien im Fall der 
Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der agilen Softwareentwicklung für die 

 
11 Vgl FN 13. 



   
 

   
 

datenschutzrechtliche Rollenverteilung der Vertragsparteien von Bedeutung sind. Aufgrund der 
kooperativen Zusammenarbeit kommt dabei neben der – für „klassische“ Softwareentwicklung 
typischen – Qualifikation des Auftragnehmers/der Auftragnehmerin als Auftragsverarbeiter iSd 
Art 28 DSGVO insbesondere auch eine gemeinsame Verantwortlichkeit iSd Art 26 DSGVO in 
Betracht. Im Übrigen soll aufgezeigt werden, wie der Grundsatz „Privacy by Design“ bei einer 
iterativen Festlegung des Umfangs der Software vertragsrechtlich sichergestellt werden kann. 

Abschließend soll analysiert werden, wie die öffentliche Hand bei ausschreibungspflichtigen 
Softwareprojekten auf agile Projektmanagementmethoden setzen kann. Wenngleich die 
„klassische“ Ausschreibung eine umfassende und abschließende Leistungsbeschreibung 
voraussetzt, um vergleichbare Bieterangebote zu erhalten, bietet das österreichische 
Vergaberecht mit der sogenannten „Innovationspartnerschaft“ gemäß §§ 118 ff BVergG 2018 
ein modernes Instrument zur innovativen Entwicklung und zum Erwerb des entwickelten 
Produkts. Im Rahmen der Dissertation soll analysiert werden, ob und in welchem Umfang die 
Innovationspartnerschaft ein geeignetes Mittel zur Ausschreibung agiler Softwareentwicklung 
bietet. 

 

3. Aktueller Stand der Forschung und Rechtsprechung 

Österreich 

Die vertragstypologische Einordnung verschiedener softwarebezogener Verträge war bereits in 
der Frühzeit des informationstechnologischen Fortschritts Gegenstand höchstgerichtlicher 
Rechtsprechung12, wobei die Entwicklung von Individualsoftware nach gefestigter 
Rechtsprechung als Werkvertrag13 und die dauernde Zurverfügungstellung von 
Standardsoftware als Kaufvertrag14 qualifiziert wird. Auch eine Vielzahl zivilrechtlicher 
Folgefragen – wie der Pflicht zur Einschulung durch den/die Auftraggeber:in15, die 
gewährleistungsrechtliche Verbesserung16 und Wandlung17, die Pflicht zur Herausgabe des 
Quellcodes18 und des Administratorpasswortes19 – war in den letzten Jahrzehnten Gegenstand 
höchstgerichtlicher Rechtsprechung. Rezent ist eine Entscheidung20 zur Frage, ob und unter 
welchen Voraussetzungen der Quellcode eines Softwareprodukts unter den 
wettbewerbsrechtlichen Geheimnisschutz fällt. Insgesamt standen jedoch stets der 
werkvertragliche Softwareentwicklungsvertrag nach dem „Wasserfallmodell“ sowie der 
Softwarekauf im Fokus der gerichtlichen Auseinandersetzung. Zu Fragen der agilen 
Softwareentwicklung liegen bislang keine (veröffentlichten) höchstgerichtlichen 
Entscheidungen vor. 

 
12 Erstmalig OGH 15. 1. 1985, 2 Ob 668/84 zu einem im Jahr 1975 abgeschlossenen "Progammierervertrag" 
(Individualsoftware). 
13 OGH 15. 1. 1985, 2 Ob 668/84; 3. 8. 2005, 9 Ob 81/04h; 23. 10. 2012, 5 Ob 111/12b; 22. 1. 2015, 1 Ob 229/14d. 
14 StRsp RIS-Justiz RS0108702. 
15 OGH 29. 10. 1992, 8 Ob 547/91. 
16 OGH 24. 6. 1998, 3 Ob 2427/96z. 
17 OGH 18. 12. 2002, 9 Ob 218/02b. 
18 OGH 3. 8. 2005, 9 Ob 81/04h. 
19 OGH 25. 11. 2015, 8 Ob 121/15z. 
20 OGH 11. 12. 2020, 4 Ob 182/20y. 



   
 

   
 

Auch in den wissenschaftlichen Diskurs hat die agile Softwareentwicklung bislang kaum 
Eingang gefunden. Neben einem Problemaufriss21 und einem Übersichtsartikel22 werden die 
Rechtsfragen, die aus der agilen Zusammenarbeit der Parteien im Rahmen der 
Softwareentwicklung resultieren, in der IT-rechtlichen Standardliteratur zumeist bloß am 
Rande thematisiert.23 Friedrich24 bietet zudem einen Einblick in die praktische Umsetzung 
agiler Softwareentwicklungsmethoden durch die öffentliche Hand in Zusammenspiel mit dem 
Bundesrechenzentrum. Eine systematische Darstellung der sich im Rahmen agiler 
Softwareentwicklung stellender Problemkreise fehlt in der österreichischen 
rechtswissenschaftlichen Literatur jedoch ebenso wie eine Analyse der Rechtslage de lege lata. 

 

Deutschland 

Ausgehend von Schwerpunktreihen IT-rechtlicher Fachzeitschriften25 wird der 
wissenschaftliche Diskurs in Deutschland ergiebiger geführt. Im Zentrum des Diskurses stand 
dabei zumeist die vertragstypologische Einordnung, die im Jahr 2016 durch eine 
erstgerichtliche Entscheidung des LG Wiesbaden26 neuerlich entfacht wurde. Das 
Landesgericht hatte sich in der deutschen Rechtsprechung erstmalig mit der Qualifikation eines 
Vertrages zur Softwareentwicklung mit agilen Methoden zu befassen und auf den Vertrag, der 
ein Vorgehen nach dem Scrum-Verfahren vorsah, Werkvertragsrecht angewendet. Wenngleich 
das OLG Frankfurt am Main27 die vertragstypologische Einordnung in der 
Berufungsentscheidung offengelassen hat, führte die Entscheidung zu einer wissenschaftlichen 
verstärkten Auseinandersetzung mit der Frage nach dem anzuwendenden Vertragsrecht.28 Die 
Diskussion wird jedoch auch in Deutschland zumeist aus einer praktischen Sicht geführt, sodass 
eine umfassende dogmatische Analyse auch in der deutschen Wissenschaftsliteratur bislang 
fehlt. 

Hervorzuheben ist die rezente Monographie von Zurheide29, die – soweit ersichtlich – das 
einzige monographische rechtswissenschaftliche Werk zu Fragen der agilen 
Softwareentwicklung im deutschsprachigen Raum darstellt. Der Autor geht unter 
Berücksichtigung der deutschen Rechtslage umfassend auf Detailfragen des Scrum-Verfahrens 
ein, wobei erklärtes Ziel der Arbeit ein Leitfaden zur praktischen Vertragsgestaltung ist.30 

 
21 Tretzmüller, Anforderungen an die Vertragsgestaltung bei Scrum-Projekten, ZIIR 2020, 376. 
22 Tuholjaković, Agile Softwareentwicklung in der Vertragsgestaltung, EALR 2020, 67. 
23 Vgl Sonntag, Informationstechnologie: Grundlagen, in Jahnel/Mader/Staudegger (Hrsg), IT-Recht (2020) 1 
Rz 1/58. 
24 Friedrich, Agilität in der Rechtsinformatik, in Gottwald (Hrsg), e-Justice in Österreich - Erfahrungsberichte und 
europäischer Kontext (2013) 555. 
25 Hervorzuheben ist der Schwerpunkt der Zeitschrift „Der IT-Rechtsberater“ aus dem Jahr 2010, bestehend aus: 
Schneider, ITRB 2010, 18; Witte, ITRB 2010, 44; Lapp, Interaktion und Kooperation bei IT-Projekten, ITRB 
2010, 69; Auer-Reinsdorff, Feststellung der versprochenen Leistung beim Einsatz agiler Projektmethoden, ITRB 
2010, 93; F. A. Koch, ITRB 2010, 114; Kremer, ITRB 2010, 283. 
26 LG Wiesbaden 30. 11. 2016, 11 O 10/15. 
27 OLG Frankfurt am Main 17. 8. 2017, 5 U 152/16. 
28 Vgl insb Ernst, CR 2017, 285; B. Koch, Betriebs-Berater 2017, 387; Lutz/Bach, Betriebs-Berater 2017, 3016; 
Welkenbach, Scrum auf dem Prüfstand der Rechtsprechung – Lehren für die Vertragsgestaltung, CR 2017, 639. 
29 Zurheide, Herausforderungen bei einer Softwareentwicklung im Scrum-Verfahren (2020). 
30 Zurheide, Scrum-Verfahren 29. 



   
 

   
 

Darüber hinaus werden lediglich einzelnen Detailfragen in Zusammenhang mit agiler 
Softwareentwicklung – wie beispielsweise zu Fragen des Datenschutzrechts31 – in der Literatur 
behandelt. 

Der für das Dissertationsprojekt beabsichtigte dogmatische Zugang wurde in der aktuellen 
wissenschaftlichen Behandlung aufgrund des meist starken Praxisbezugs noch nicht 
ausreichend berücksichtigt. 

  

 
31 Kühn/Weaver, DSGVO vs. AGILE? – Prozess- und Produktgestaltung in agilen Projekten unter 
datenschutzrechtlichen Aspekten, Betriebs-Berater 2019, 2485. 



   
 

   
 

II. Vorläufige Struktur 
 

Kapitel 1: Einführung 

 

Kapitel 2: Agiles Projektmanagement 

I. Einführung 
II. Der Klassiker: „Wasserfallmodell“ 

A. Allgemeines 
B. Pflichten- und Lastenheft 
C. Schwächen des „Wasserfallmodells“ 

III. Agilität im Projektmanagement 
A. Das „Agile Manifest“ 
B. Konzepte der agilen Softwareentwicklung 

1. Allgemeines 
2. SCRUM 
3. Kanban 
4. Extreme Programming 

C. Kooperative Zusammenarbeit der Vertragsparteien 
1. Allgemeines 
2. Rollenverteilung 

a. „Product Owner“ 
b. „Master“ 
c. „Business Owner“ 
d. Entwicklerteam 

3. Ablauf 
a. Iteratives Vorgehen 
b. Produktvision 
c. „User Stories“ 
d. „Sprints“ 

IV. Zusammenfassung 

 

Kapitel 3: Leistungsgegenstand 

I. Einführung 
II. Leistungsgegenstand 

A. Allgemeines 
B. „Product Backlog“ 
C. „User Stories“ 
D. „Sprints“ 

III. Quellcode 
A. Herausgabepflicht 



   
 

   
 

B. Schutz als Geschäftsgeheimnis 
IV. Zusammenfassung 

 

Kapitel 4: Vertragstypologische Einordnung 

I. Einführung 
II. Klassische Softwareentwicklungsverträge 
III. Mögliche Vertragstypen 

A. Kaufvertrag 
1. Natur des Kaufvertrages 
2. Wechselseitige Leistungspflichten 

B. Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
1. Natur der Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
2. Wechselseitige Leistungspflichten 
3. Rechteinhaberschaft 

C. Lizenzvertrag 
1. Natur des Lizenzvertrages 
2. Wechselseitige Leistungspflichten 
3. Rechteeinräumung als selbstständiger Vertragsbestandteil 

D. Bestandvertrag 
1. Natur des Bestandvertrags 
2. Wechselseitige Leistungspflichten 

E. Selbstständige und unselbstständige Leistungserbringung 
1. Werkvertrag 

a. Natur des Werkvertrages 
b. Wechselseitige Leistungspflichten 
c. Dauer- oder Zielschuldverhältnis 

2. Dienstvertrag 
a. Natur des Dienstvertrages 
b. Wechselseitige Leistungspflichten 

3. Freier Dienstvertrag 
a. Natur des freien Dienstvertrages 
b. Wechselseitige Leistungspflichten 

4. Arbeitskräfteüberlassung 
a. Natur der Arbeitskräfteüberlassung 
b. Wechselseitige Leistungspflichten 

IV. Kriterien der Einordnung 
A. Abgrenzung der einzelnen Vertragstypen 

1. Abgrenzung des Kaufvertrages 
2. Abgrenzung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
3. Abgrenzung des Lizenzvertrages 
4. Abgrenzung des Bestandvertrages 
5. Abgrenzung der Verträge über die Leistungserbringung 

a. Allgemeines 



   
 

   
 

b. Abgrenzung des Werkvertrages 
c. Abgrenzung des Dienstvertrages 
d. Abgrenzung des freien Dienstvertrages 
e. Abgrenzung der Arbeitskräfteüberlassung 

B. Vertragliche Gestaltung 
1. Rollen der Vertragsparteien 

a. Rollen auf Seiten des Auftraggebers 
b. Rollen auf Seiten des Auftragnehmers 
c. Ergebnis 

2. Entscheidungsfindungsprozesse 
a. Allgemeines 
b. Iteratives Vorgehen 

3. Leistungspflichten 
a. Allgemeines 
b. Agile Festsetzung des Leistungsgegenstandes 

4. Projektänderungen 
a. Einseitige Projektänderung 
b. „Change Requests“ 
c. Konkretisierungen 
d. Ergebnis 

5. Mängelhaftung und Abnahme 
6. Kündigung und Laufzeit 
7. Bedeutung des Faktischen 
8. Ergebnis 

V. Ergebnis 
A. Allgemeines 
B. Gemischte Verträge 

1. Kaufvertragliche Elemente 
2. Gesellschaftsrechtliche Elemente 
3. Lizenzvertragliche Elemente 
4. Bestandrechtliche Elemente 
5. Werkvertragliche Elemente 
6. Dienstvertragliche Elemente 

VI. Zusammenfassung 
 

Kapitel 5: Abnahme und Leistungsstörungen 

I. Einführung 
II. Gewährleistung 

A. Allgemeines 
B. Abnahme 

1. Allgemeines 
2. Wirkung der Abnahme 
3. Teilabnahme 



   
 

   
 

4. Abnahmefiktion 
5. Versteckte Mängel 

C. Gewährleistung während dem Projekt 
1. Allgemeines 
2. „Backlog“ 

D. Beginn der Verjährungsfrist 
III. Verzug 

A. Allgemeines 
B. Verzug während dem Projekt 

IV. Unmöglichkeit 
V. Zusammenfassung 

 

Kapitel 6: Entgelt 

I. Einführung 
II. Entgeltanspruch verschiedener Vertragstypen 

A. Gesetzliches Konzept 
B. Vertragliche Abweichungen 

III. Vertragliche Entgeltregelungen 
A. Festpreis 
B. „Time & Material“ 
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